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Bauleitplanung der Stadt Wolfhagen, ST Istha

Bebauungsplan Nr.76 ,,Am Renthof“

Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB

Ihre E-Mail vom 24.11.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der o.g. Beteiligung gebe ich meine Stellungnahme ab. Die Stellungnahme beinhaltet
die Belange der integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung und die der betroffenen
StralRenbaulasttrager. Von der gleichzeitig durchgefuhrten éffentlichen Auslegung habe ich Kenntnis
genommen.

Ziel der Bauleitplanung ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets. Die &auliere
VerkehrserschlieBung erfolgt Uber die StraBe ,Renthof*. In éstlicher Richtung miindet die Kasseler
Strale in die Bundesstrale 251 und in westlicher Richtung in die L 3312.

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit und beabsichtigte eigene Planungen habe ich zum
gegenwartigen Zeitpunkt zu dem Plan nicht vorzubringen.

Folgende fachliche Informationen habe ich anzufiihren:

e Von der LandesstraBe und BundesstraBe gehen schadliche Immissionen (L&rm und
Luftverunreinigungen) aus. Es ist Sache des Trégers der Bauleitplanung die erforderlichen
Nachweise zu fuhren und ggf. Vorkehrungen zu treffen. Kosten oder anteilige Kosten hierfir
werden durch die StraBenbaulasttrager nicht ibernommen.

¢ Das von den befestigten Flachen anfallende Oberflachenwasser ist auf dem eigenen Grundstiick
abzufangen und darf nicht dem Stralengrundstiick bzw. deren Entwasserungseinrichtungen
zugefuhrt werden.
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Hessen Mobil
Stralen- und Verkehrsmanagement

Ich bitte darum, mir den Beschluss der Stadtverordneten an das Funktionspostfach:
strassenverwaltung.nordhessen@mobil.hessen.de zuzusenden.

Mit freundlichen Grif3en
im Auftrag

Hinweis: Der Veroéffentlichung personenbezogener Daten wird widersprochen. Daher bitte ich Sie, personenbezogene
Daten vor der Veréffentlichung unkenntlich zu machen.
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B-Plan Nr 76 "Am Renthof" der Stadt Wolfthagen

Betreff: B-Plan Nr 76 "Am Renthof" der Stadt Wolfhagen
Von:
Datum: 19.12.2025, 17:44

An:
Kopie (CC):

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank fir die Zusendung der o.a. Planunterlagen an den Landesverband der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Von dort wurden uns die 0.a. Unterlagen zugeleitet.

Der SDW-Kreisverband Kassel Stadt und Land erhebt gegen die vorgelegte Planung im derzeitigen
Planungsstadium keine grundsatzlichen Einwande.

Dem umfangreichen Umweltbericht zum Vorentwurf stimmen wir zu.

Etwas unbefriedigend ist der Verweis, dass das nicht ausgleichbaren Biotpwert-Defizit von immerhin
rd.100.000 Punkten iiber das Okokonto der Stadt verrechnet werde soll. Das B-Plan-Verfahren bietet
auch die Moglichkeit, unmittelbar weitere Ausgleichsmalinahmen zu entwicklen und fest zusetzten.
Wir regen daher an zu prifen, ob nicht durch eine Erweiterung des Plangebiets weitere Flachen
einbezogen und naturschutzfachlich ausgewertet werden konnen, z.B durch die Entwicklung einer
freien Sukzession oder durch aktives Bepflanzen. Damit konnte mittelfristig auch eine gute
Eingliederung des Baugebietes in die Landschaft erreicht werden.

Mit freundlichen GrifRen

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Kreisverband Kassel Stadt u. Land Wolfhager Str.27
34317 Habichtswald

- Schriftfihrer-

T:
M:
L= fl" ! -

lvon1 23.12.2025,10:15



AW: Bauleitplanung der Stadt Wolfhagen / Bebauungsplan Nr. 76 ,Am Renthof* - Beteiligung der Tréager offentlicher Belange nach § 4 (1...

Betreff: AW: Bauleitplanung der Stadt Wolfhagen / Bebauungsplan Nr. 76 ,,Am Renthof” - Beteiligung
der Trager offentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Von: "info@kbv-kassel.de" <info@KBV-Kassel.de>

Datum: 22.12.2025, 22:26

Bebauungsplan Nr. 76 ,Am Renthof”, Stadt Wolfhagen — Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange
Sehr geehrte Damen und Herren,
als sonstiger Trager offentlicher Belange nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir sehen eine erhebliche Betroffenheit der Landwirtschaft durch den Entzug von rund 1,4 ha hochwertiger
landwirtschaftlich genutzter Flache.

Die betroffenen Boden weisen eine hohe Bodenbonitit auf (bodenfunktionale Gesamtbewertung ,hoch”,
Ertragspotenzial ,,sehr hoch”, EMZ > 60 bis <= 65).

Nach Angaben des jetzigen Bewirtschafters Uwe Kessler sind die Flachen von herausragender Relevanz fiir seinen
Betrieb und aufgrund ihrer glinstigen Lage nicht zu ersetzen. Dieser Umstand ist in der Abwagung unter
Agrarstrukturgesichtspunkten entsprechend zu beriicksichtigen. Wir regen an, mit dem Bewirtschafter im Zuge der
weiteren Planung Kontakt aufzunehmen und dessen Belange nach Méglichkeit zu beriicksichtigen.

Wir fordern die Einhaltung der regionalplanerischen Vorgaben. Der Geltungsbereich liegt im ,Vorbehaltsgebiet fir
Landwirtschaft”; diesen Belangen ist im Rahmen der Abwagung besonderes Gewicht beizumessen.

Zudem regen wir — erganzend zur vorgesehenen Dachbegriinung von Garagen-/Carportddchern — eine verpflichtende
Nutzung der verbleibenden Dachflachen durch Auf-Dach-Photovoltaik an. Freiflaichen-Photovoltaikanlagen auf
landwirtschaftlichen Flachen lehnen wir ab, wahrend gleichzeitig Dachflachen ungenutzt sind. Eine Nutzung der
Dachflachen zum Gewinn solarer Strahlungsenergie wird daher vor dem Hintergrund der Klimaziele der
Bundesregierung und des verstarkten Ausbaus der erneuerbaren Energien als unumganglich angesehen.

Externe Ausgleichs- und KompensationsmaBnahmen, die zu einem weiteren Flachenentzug landwirtschaftlicher
Nutzflichen fiihren, lehnen wir ab. Soweit — wie im Umweltbericht dargestellt — ein Ausgleich Giber das Okokonto der
Stadt Wolfhagen erfolgen soll, bitten wir um Sicherstellung, dass hierdurch keine zusatzliche Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flachen hoher Giite ausgelost wird.

Mit freundlichen GriRen

Kreisbauernverband
Kassel e.V.

Frankfurter StraRBe 295
34134 Kassel

1von 4 23.12.2025, 12:42



Regierungsprasidium Kassel

Regierungsprasidium Kassel 34112 Kassel

Geschaftszeichen | I
ANP Dokument-Nr. - | I
Architektur- und Planungsgesellschaft moH Bearbeitung [
Durchwahl

Fax I

E-Mail

Internet www.rp-kassel.hessen.de
Ihr Zeichen

lhre Nachricht
Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel

Datum 16.12.2025

Bauleitplanung der Stadt Wolfhagen,

Bebauungsplan Nr. 76 ,,Am renthof*

Frihzeitige Beteiligung der Behtérden und sonstigen Stellen, die Trager offentlicher
Belange sind, gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte I

bezugnehmend auf die 0. g. Beteiligung Ubersende ich meine Stellungnahme fir den

Fachbereich ,,Altlasten, Bodenschutz*:

Altlasten

In der beim HLNUG gefuhrten Altflachendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden
Informationen dber Altflachen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flachen mit
sonstigen schadlichen Bodenveranderungen vorgehalten, soweit diese von den
Kommunen im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der
zustandigen Behdrde auf sonstigem Wege tUbermittelt wurden.

Nach entsprechender Recherche in dem vorliegenden Datenbestand des
Fachinformationssystems Altflachen und Grundwasserschadensfélle (FIS AG) st
festzustellen, dass fur den Planungsraum keine Eintrage erfasst sind. Sudlich
angrenzend des Planungsraums befinden sich zwei Altstandorte; zum einen ein

ehemaliger Guternahverkehrsbetrieb (Kasseler Str. 71), zum anderen eine ehemalige

Wir sind telefonisch mo. -do. von 08:00 - 16:30 Uhrund fr. von 08:00 - 15:00 Uhr stéandig erreichbar. Besuche bitte
moglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhrund von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr,
odernach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel  Vermittlung 0561 106-0.
Das Dienstgebaude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den StraRenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen

Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungsprasidium) zu erreichen.



Kfz.-Reparaturwerkstatt (Kasseler Str. 73). Beide Altstandorte wurden bisher nicht

untersucht, so dass keine weiteren Informationen in der Altflachendatei enthalten sind.

Aus altlastenrechtlicher und —fachlicher Sicht bestehen dennoch keine Bedenken gegen

das o. g. Vorhaben.

Bodenschutz

Das Schutzgut Boden wird zwar in den Antragsunterlagen ausreichend beschrieben.
Ein  Umweltbericht liegt auch vor, geeignete bodenfunktionsbezogene
KompensationsmalRnahmen werden jedoch nicht genannt. Insgesamt werden Bdden

mit einer hohen bodenfunktionalen Gesamtbewertung beeintrachtigt.

Gemal § 2 Abs. 4 der KV soll bei der Durchfiihrung von Kompensationsmal3nahmen
soweit moglich eine schutzgutbezogene Kompensation im Sinne der in 8 7 Abs. 1 Nr. 2
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) genannten Schutzguter, auch hinsichtlich
der Bodenfunktionsverluste, erfolgen. Dies setzt eine aktive und gezielte Prifung durch
den Vorhabentrager voraus, ob entsprechende Mafinahmenpotenziale vorhanden sind
und erschlossen werden kdnnen. Die Arbeitshilfe zur Kompensation des Schutzguts
Boden in Planungs- und Genehmigungsverfahren liefert eine Methode zur Bewertung
planungsbedingter Bodenbeeintrachtigungen, madglicher MinderungsmalRnahmen und
zur Ermittlung des resultierenden Kompensationsbedarfs fir das Schutzgut Boden. Die
Beurteilung der Bodenschutzbelange bei der Erstellung und Prifung von
Planungsunterlagen wird damit erleichtert und objektiviert. Damit nachvollziehbar bleibt,
dass der Anforderung einer schutzgutbezogenen Kompensation, soweit madglich,
Rechnung getragen wurde, sind in der Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung neben der
Bilanz in Wertpunkten nach Anlage 3 der KV auch die Bodenwerteinheiten zu
bilanzieren. Dies gilt auch fir in Okokonten eingebuchte vorlaufende

Kompensationsmafinahmen.

Sofern nicht ausreichend bodenbezogene Kompensationsmalinahmen zur
Verfugung stehen und ein Defizit in Bodenwerteinheiten verbleibt, besteht die

Moglichkeit, MaBnahmen fur andere Schutzglter umzusetzen. Hierflr ist eine



Umrechnung von Bodenwerteinheiten in Wertpunkte notwendig. Eine
Bodenwerteinheit (BWE/ha) entspricht 2.000 Wertpunkten (WP/m?).

Die Arbeitshilfe zur Kompensation des Schutzgutes Boden sowie das
Berechnungswerkzeug als auch die Ma3Bnahmensteckbriefe stehen auf der Internetseite
des HLNUG zum Download zur Verfugung:
https://www.hInug.de/themen/boden/vorsorge/bodenschutz-in-der-

planung/kompensation-schutzgut-boden

Unter Berucksichtigung meiner vorgenannten Ausfuhrungen und Erganzung des
Umweltberichts um die bodenbezogene Kompensationsberechnung, bestehen aus
Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes keine grundsatzlichen Bedenken gegen das

Vorhaben.

Seitens des Fachbereichs ,,Grundwasserschutz, Wasserversorgung“ meines
Dezernates ergeht zudem folgender Hinweis:
Aufgrund von personellen Ausféllen kann derzeit keine Stellungnahme abgegeben

werden.

Mit freundlichen GrifRRen
Im Auftrag

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung elektronisch schlussgezeichnet.
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift guiltig.


https://www.hlnug.de/themen/boden/vorsorge/bodenschutz-in-der-planung/kompensation-schutzgut-boden
https://www.hlnug.de/themen/boden/vorsorge/bodenschutz-in-der-planung/kompensation-schutzgut-boden

Regierungsprasidium Darmstadt HESSEN

Regierungsprésidium Darmstadt. 64278 Darmstadt Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen
UnserZeichen EE—
Elektronische Post I
Ihr Zeichen: —
ANP Ihre Nachricht vom: 24.11.2025

Architektur- und Planungsgesellschaft mbH  'hrAnsprechpartner: ———
Zimmernummer: [ ]
Hessenallee 2
Telefon/ Fax: |
34130 Kassel E-Mail: ]
Kampfmittelrdumdienst: ]
Datum: 15.12.2025

Wolfhagen, "Am Renthof"
Bauleitplanung; Bebauungsplan Nr. 76
Kampfmittelbelastung und -rdumung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Uber die in lhrem Lageplan bezeichnete Fléache liegen dem Kampfmittelrdumdienst
aussagefahige Luftbilder vor.

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begriindeten Verdacht ergeben, dass mit dem
Auffinden von Bombenblindgdngern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse tber eine
mogliche Munitionsbelastung dieser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flachen-
absuche nicht erforderlich.

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch
ein kampfmittelverdachtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelrdumdienst unverziglich zu verstandigen.

Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flachendnderungen ergeben.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Regierungsprasidium Darmstadt Servicezeiten: Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2, Kollegiengebaude Mo. - Do. 8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2

64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt

Internet: Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Offentliche Verkehrsmittel:

www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz



http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Regierungsprasidium Kassel 34112 Kassel

Geschéftszeichel
Magistrat der Dokument-Nr.
Stadt Wolfhagen Bearbeitung
BurgstraRe 33-35 Eg)r(chwahl
34466 Wolfhagen E-Mail
. Internet
PorMallan Ihr Zeichen

lhre Nachricht 24.11.2025

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel

I el NP

Bebauungsplan Nr. 76 ,,Am Renthof“ der Stadt Wolfhagen - friihzeitige Betei-
ligung der Behorden nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die o. g. Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die
die Entwicklung von Wohnraum in Wolfhagen-Istha geschaffen werden. Der ca. 1,4 ha
groRRe Geltungsbereich liegt ostlich des Ortskerns von Istha im Grunland.

Nach den vorliegenden Unterlagen sind die von der Oberen Naturschutzbehdrde in der
Bauleitplanung zu vertretenden Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
nicht beruhrt.

Dessen ungeachtet wird darauf hingewiesen, dass die Biotop- und Lebensraumfunktio-
nen der 1,4 ha grof3e Grunlandflache mit der Planung und der resultierenden
Flachenversiegelung deutlich eingeschrankt werden oder verloren gehen. Das grol3e
Baugebiet am Ortsrand wurde den Siedlungsschwerpunkt zudem weiter in den Aul3en-
bereich verlagern. Die Potentiale im Innenbereich von Istha sollten vorrangig genutzt
werden.

Es wird zudem wird empfohlen, dass:

¢ die erforderlichen Kompensationsmafnahmen zum Ausgleich des Kompensati-
onsdefizits nach vorgelegter Eingriffs- Ausgleichsbilanz vorab mit der unteren
Naturschutzbehoérde abgestimmt werden.

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr standig erreichbar. Besuche bitte ——
moglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, Q*.::.r:.'...

oder nach tel. Vereinbarung. \J

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel ~ Vermittlung 0561 106-0.
Das Dienstgebaude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den StraRenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen
Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungsprasidium) zu erreichen.




e Regelungen zur insektenfreundliche Beleuchtung nach § 4 HeNatG und im Sin-
ne des § 35 HeNatG festgesetzt werden.

e ein Verbot von sog. Stein- und Schottergarten gemalf 8 35 Abs. 9 HeNatG in V.
m. 8 8 Abs. 1 HBO in die Festsetzungen aufgenommen wird.

e weitere Malinahmen zur Eingriinung des neuen Ortsrandes getroffen werden,
um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild abzumildern.

Alle Gbrigen Naturschutzbelange, insbesondere die Eingriffsregelung sowie den Arten-
schutz betreffend, werden von der unteren Naturschutzbehérde vertreten.

Diese Stellungnahme enthélt keine Aussagen nach anderen Rechtsvorschriften.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung elektronisch schlussgezeichnet.
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gultig.
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Y Landkreis
Der Kreisausschuss v Kassel

Landkreis Kassel - Postfach 10 24 20 - 34024 Kassel Kreishaus
Wilhelmshoher Allee 19 - 21

34117 Kassel
ANP - Archtitektur- und Planungsgesellschaft mbH

] Bauen und Umwelt
Hessenallee 2 Bauaufsichtsbehorde
34130 Kassel e ——

Telefon: |G
Telefax: | EG—
E-Mail: |

Datum: 17. Dezember 2025

AZ
lhr AZ:

Bauleitplanung der Stadt Wolfhagen, STT Istha
Bebauungsplan Nr. 76 "Am Renthof"
Stellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel werden folgende Anregungen und/oder Hinweise
vorgebracht:

Aus Sicht des FB 63 - Bauen und Umwelt - Wasser- u. Bodenschutz

Abwasserentsorgung:

Hinsichtlich des Anschlusses des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) an die beste-
hende Kanalisation in der StralRe Renthof ist das Dezernat 31.5 Kommunales Abwasser, Gewasser-
gute, ... des Regierungsprasidiums Kassel zu beteiligen.

Bezlglich des Grundsatzes der ortsnahen Niederschlagsentwasserung sollte schon im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens die detaillierte Planung einer nachhaltigen, orts- und naturnahen
Niederschlagswasserbeseitigung erfolgen. Die Moglichkeit der Versickerung des Niederschlags-
wassers sollte bereits im laufenden Verfahren gepruft, ggf. entsprechende Festsetzungen gemacht
oder orts- und naturnahe Alternativen geplant werden.

Auf die wasserrechtliche Erlaubnispflicht fir Gewasserbenutzungen (nach 8 8 WHG) wird hinge-
wiesen.

Wasserrechtliche Hinweise:

Wasserschutzgebiete:

A |andkreiskassel.de Kasseler Sparkasse
O facebook.com/kreiskassel IBAN: DE43 5205 0353 0200 0004 60
@landkreiskassel Steuer-ID: DE161729516
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Das Bauvorhaben liegt in der Zone IlIA es durch die ,Anordnung zum Schutze der Trinkwasserge-
winnungsanlage der Gemeinde Istha, Krs. Wolfhagen” vom amtlich festgesetzten Trinkwasser-
schutzgebietes fur die Gewinnungsanlage TB Istha (WSG-ID. 633-106; StAnz. 2/1966 S. 52)

Daruber hinaus liegt das Bauvorhaben liegt in der quantitativen Schutzzone des B-neu des durch
die ,Verordnung zur zweiten Anderung der "Verordnung zur Festsetzung eines Heilquellenschutz-
gebietes fur die staatlich anerkannte Heilquelle "Thermalwasserbohrung in Emstal/ Ortsteil Sand"
der Thermalwasser Emstal GmbH & Co. Betriebs KG Sand in Emstal, Landkreis Kassel" vom 14.
Dezember 1987 amtlich festgesetzten und am 26. Januar 2006 zuletzt gednderten Heilquellen-
schutzgebietes fur die Gewinnungsanlage Thermalwasserbohrung Sand (WSG 633-124; StAnz.
1/1988 S. 33, StAnz. 24/1988 S. 1275; StAnz. 8/2006 S. 463)

Die oben genannten Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten und einzuhalten.

Arbeiten in Zone llI/11IA von Trinkwasserschutzgebieten

Beim Einsatz von Baumaschinen und Geraten muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden.
Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und Maschinen sind taglich vor Beginn und nach Beendi-
gung der Arbeiten auf Dichtigkeit zu prufen. Fahrzeuge und Maschinen, die Kraftstoff- und/oder
Olverluste aufweisen, sind unverzuglich aus dem Schutzgebiet zu entfernen. Falls erforderlich, sind
sie gegen Tropfverluste zu sichern.

Bei einem Austreten wassergefahrdender Flussigkeiten, z. B. beim Betanken oder aufgrund von
Leckagen an Fahrzeugen und Maschinen, sind diese sofort aufzunehmen und schadlos zu beseiti-
gen. Die entsprechenden Gerate und ausreichende Bindemittel zur Aufnahme sind bereitzuhalten.
Der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Kassel oder die nachste Polizeidienst-
stelle sind unverziglich zu verstandigen.

Bodenrechtliche Hinweise:

Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten.

Mit dem anstehenden Boden ist sparsam umzugehen. Beim Auf- und Einbringen von Materialien
auf oder in den Boden sind Verdichtungen, Vernassungen und sonstige nachteilige Boden-veran-
derungen zu durch geeignete MalBnahmen zu vermeiden. Es ist die die DIN 19731 Verwertung von
Bodenmaterial zu beachten.

Der anfallende Oberboden ist in einer Starke von 20-30 cm abzuschieben und fachgerecht zwi-
schen zu lagern oder zu verwerten.

Soweit die Verwertung oder die Entsorgung von anfallenden Bodenaushub nicht Gegenstand einer
Zulassung nach anderen Rechtsvorschriften ist und die Auf- oder Einbringungsmenge einer Mal3-
nahme mehr als 600 m3 betragt, ist gem. 8 4 Abs. 3 HAItBodSchG in Verbindung mit 8 6 Abs. 8
BBodSchV eine Anzeige bei dem Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Kassel,
mindesten 2 Wochen vor Beginn der MaBnahme, vorzulegen.

Aus Sicht des FB 63 - Bauen und Umwelt - Naturschutzbehorde

Der oben genannten Bauleitplanung stehen aus Sicht des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege keine grundsatzlichen Bedenken entgegen.
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Auch wenn das Gebiet nicht als Feldlerchenhabitat pradestiniert ist, sollte, um Tétungen zu ver-
meiden die ErschlieBung des Gebietes auBerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen. Siehe auch Hin-
weis C1 der textlichen Festsetzungen.

Durch den Erhalt der stdlich und dstlich gelegenen Baum- Gehdlzbestande ist auch nicht mit der
Erfullung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdande zu rechnen.

Der Ermittlung des Kompensationsbedarfs kann zugestimmt werden. Es sind im weiteren Verfah-
ren MaBnahmen zu nennen, die den Kompensationsumfang decken.

Das Baugebiet sollte zur Minderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild mindestens nach
Osten eingegrint werden.

Die Regelungen des Hessischen Naturschutzgesetzes bzgl. Insektenfreundlicher Beleuchtung so-
wie dem Verbot von Schottergarten, sollten sich in den textlichen Festsetzungen wiederfinden.

Aus Sicht des FB 83 - Landwirtschaft

Der etwa 1,39 ha groRe Geltungsbereich wird bisher als Grinland im Nebenerwerb genutzt und
weist eine gute Ertragsmesszahl von 60 - 65 auf.

Der Verlust dieser ertragreichen Flache wird zwar aus landwirtschaftlicher Sicht bedauert, jedoch
werden unsererseits zugunsten der Entwicklung von Wohnraum gegen die Planung insbesondere
aufgrund der Lage keine Bedenken vorgetragen.

Unterstellt wird dabei, dass fur evtl. erforderliche externe Kompensationsmalinahmen keine wei-
tere landwirtschaftliche Flache in Anspruch genommen wird.

Aus Sicht des FB 38 - Brand- u. Katastrophenschutz

1. Esist eine den ortlichen Verhaltnissen angemessene Loschwasserversorgung (Grundschutz)
gemal DVGW Arbeitsblatt W 405 Tabelle 1 in Abhangigkeit der GFZ, hier 0,8, zu planen.
Gemal DVGW Arbeitsblatt W 405 Nr. 5 Abs. 3 ist der groRBere Wert fiir den Loéschwasserbedarf
malgebend, wenn die bauliche Anlage in mehrere Spalten der Tabelle 1 eingeordnet werden
kann.

2. Der Loschwasserbedarf muss im Umkreis von 300 m zu den Objekten zur Verfluigung stehen
(Loschbereich). In unmittelbarer Nahe zum Objekt (unter 75 m) sollten fur ErstmaRnahmen
der Feuerwehr, z. B. fUr das Retten von Menschenleben, mindestens 48 m3/h (800 I/min) vor-
handen sein. Die Abstande von Loschwasser-entnahmestellen (Hydranten, Loschwasserbehal-
ter etc.) sollten unter 150 m angeordnet sein.

Der FlieRdruck bei max. Loschwasserentnahme darf 2,5 bar nicht unterschreiten.

3. Die offentlichen Verkehrsflachen sind so auszufiihren, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen be-

fahren werden kénnen. Bei Bemessung und Befestigung der Verkehrsflache sind mind. die
Vorgaben der Muster-Richtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr einzuhalten.

Weitere Anregungen und/oder Hinweise zu o. g. Vorhaben werden nicht vorgetragen.
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Wolfhagen, Istha, B-Plan Nr. 76 "Am Renthof™"

Betreff: Wolfhagen, Istha, B-Plan Nr. 76 "Am Renthof"
Von:
Datum: 17.12.2025, 13:16

ser geenrtc I

ich weise darauf hin, dass der B-Plan zur Genehmigung vorgelegt werden muss, da der
Flachennutzungsplan offenbar nicht in absehbarer Zeit zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Eine
,Berichtigung‘ ist nicht mdglich. Nach dem Auszug aus dem FNP in der Begrindung sieht es nach dem
verwendeten Planzeichen so aus, dass der Planbereich innerhalb eines LSG liegt. Das in der Begriindung
genannte Wasserschutzgebiet ist als Planzeichen nicht ersichtlich. Dies empfehle ich zu Uberprifen.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Dezernat
Regionalplanung, Bauleitplanung, Bauaufsicht, Regionalentwicklung
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Regierungsprasidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.:
Web: www.rp-kassel.hessen.de
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Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklarung

l1von1 23.12.2025, 09:54



	06_Hessenmobil.pdf
	0226_3.pdf
	Page 1

	0226_2.pdf
	Page 1


	09_SchutzgemeinschaftDeutscherWald.pdf
	08_Kreisbauernverband.pdf
	02_RP_Dezernat_GrundwasserschutzWasserversorgung.pdf
	05_RP_Darmstadt_Kampfmittelräumdienst.pdf
	01_RP_Dezernat_Naturschutz.pdf
	07_Deutsche-Telekom.pdf
	04_Kreisausschuss-Landkreis-Kassel.pdf
	03_RP_Dezernat_RegionalplanungBauleitplanungBauaufsichtRegionalentwicklung.pdf



